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SPRECH-
STUNDEN

jeden 1. Montag 
im Monat ab 

19.30 Uhr außer 
in den Schulferien, Theodor-
Heuss-Realschule, Anmel-

dung nicht erforderlich 

FDP

nach Verein-
barung
Kontakt:  

Hans-Erich Jonen ( 701443

UWG

nach Verein-
barung,  

Anmeldung 
bei Anita Orti von Havranek, 

( 16022

Grüne

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Dr. Brigitte  
Kuchta, ( 13567 oder 

bkuchta@online.de

SPD

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Reinhard 
Schiller, ( 94400

BfM

Terminverein-
barung jederzeit 
beim Fraktions-

vorsitzenden Joachim  
Kühlwetter möglich,  
  ( 0179 - 6851778

CDU

Fraktionen 
Alle Fraktionen bieten re gel-
mäßige Sprechstunden an:

 Bürgermeister
Bürgersprechstunde  
des Bürgermeisters

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anm.: ( 917116

Nächste Sprechstunde 
17. August, 16.30 - 18 Uhr

Aussiedler
Beratung der CDU  

jeden letzten Donnerstag  
im Monat  

von 19.00 - 20.00 Uhr,
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: ( 2830 oder  
( 0179 - 5918866

Schadstoff-Mobil
17. August

10-13 Uhr Mühlenstraße/
Adolf-Kolping-Straße  

(Parkplatz)
14.30-18 Uhr Siebengebirgs-

ring (Parkplatz am  
Sportzentrum)

( 02241 - 306 306

Elektroklein geräte 
(RSAG)

Freitag, 25. September
10-13 Uhr Mühlenstraße/Adolf-

Kolping-Straße (Parkplatz)
15-18 Uhr Siebengebirgsring 
(Parkplatz am Sportzentrum)

 www.rsag.de,
( 02241 - 306 306 

Ansprechpartnerin 
für unsere Familien
Hanna Esser, Familienlotsin

( 917289
E-Mail: hanna.esser@

meckenheim.de

Stadtverwaltung Meckenheim

Telefonseelsorge
( (0800) 1110111 und
( (0800) 1110222

www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Stadt Meckenheim Bürgerinformation

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim
Siebengebirgsring 2, ( 708 97 53

Geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien:

Kindertreff (6 – 13 Jahre)

Aufgrund der Ferienbetreuung in den Sommerferien bleibt 
der Kindertreff in dieser Zeit geschlossen.

Jugendtreff (ab 14 Jahre)

Ferienbetreuung im Mosaik
27.-31.7. (5. Ferienwoche): geschlossen wegen Grundreinigung
3.-8.8. (6. Ferienwoche): Zirkuswoche für Kinder

Öffentliche Bücherei

Adolf-Kolping-Straße 4, ( 6141

Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 – 13.00 Uhr

Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16
Vorwahl:  (02225)
Telefon ( 917-0
Telefax:  917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet:  www.meckenheim.de
E-Mail:   stadt.meckenheim@meckenheim.de
Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: ( (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de 
Öffnungszeiten:
Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag:       07.30 – 12.30 Uhr
       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:     07.30 – 12.30 Uhr
Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros:
Montag bis Freitag:      07.30 – 12.30 Uhr
Montag:       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:     14.00 – 15.30 Uhr

Fachbereich Soziales:
Nur nach vorheriger Terminabsprache. 
Offene Sprechstunde montags, dienstags, donnerstags 
zwischen 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

Sauna

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr Gemischte Sauna
 15.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Siebengebirgsring 6, (  917-475
In den Sommerferien, vom 29. Juni bis zum 11. August,  
erweiterte Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Donnerstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag:  10.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag:  10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst  
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend hilfe 
der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei  
einer Vermittlung. Unter ( 917 - 294 ist Cornelia Menzel 
Montag und Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 - 14.30 Uhr zu erreichen.

Schiedsmänner
Das Stadtgebiet ist in zwei Schiedsamtsbezirke unterteilt. 
Der jeweils zuständige Schiedsmann ist 
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl): 
Friedrich Wächter, ( 14881
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf und Lüftelberg):
Walter Wette, ( 15 425
Die Schiedsmänner sind telefonisch zu erreichen: 
montags bis freitags zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

Kinder City
Im Ruhrfeld 16, ( 887 780 
Aufgrund der Ferienbetreuung in den Sommerferien bleibt 
Kinder City in dieser Zeit geschlossen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachungsanordnung über die Genehmigung  

der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Stadt Meckenheim vom 22. Juli 2015 

Die vom Rat der Stadt Meckenheim in 
seiner Sitzung am 29. Oktober 2014 fest-
gestellte 48. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Meckenheim wur-
de mit Verfügung vom 20. Januar 2015 
(AZ: 35.2.11-87-63/14) von der Bezirks-
regierung Köln gemäß § 6 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBI.I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetztes vom 20. 
November 2014 (BGBI. I S. 1748) geneh-
migt.
Die Flächennutzungsplanänderung be-
steht aus Darstellungen und Text sowie 
einem Umweltbericht und einem Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag.
Der Geltungsbereich der 48. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Meckenheim ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung abgedruckten Über-
sichtsplan dargestellt.
Hiermit wird gemäß § 7 Absatz 7 Ge-
meindeordnung NRW i. V. m. § 2 Absatz 
3 Bekanntmachungsverordnung – Be-
kanntmVO – durch den Bürgermeister 
bestätigt, dass der Wortlaut der (be-

kanntzumachenden) Satzung mit dem 
Beschluss des Rates vom 29. Oktober 

2014 übereinstimmt.
Hiermit wird durch den Bürgermeister 
bestätigt, dass gemäß § 2 Absatz 1 und 
2 Bekanntmachungsverordnung – Be-
kanntmVO – verfahren worden ist.
Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. November 2014 (BGBI. I S. 
1748) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 48. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Meckenheim gemäß § 6 Absatz 
5 Satz 2 BauGB wirksam.

Meckenheim, 22. Juli 2015
STADT MECKENHEIM
Bert Spilles
Bürgermeister

Hinweis
Die 48. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Meckenheim samt Be-
gründung und Umweltbericht und Land-

schaftspflegerischen Fachbeitrag sowie 
der zusammenfassenden Erklärung nach 

§ 6 Absatz 5 BauGB kann bei der Stadt-
verwaltung Meckenheim, Bahnhofstraße 
22, Fachbereich 61 - Stadtplanung, Lie-
genschaften, Zimmer Nrn. 0.26, 0.28, 
0.29 (Erdgeschoss) und 1.41 (Oberge-
schoss), während der Dienststunden 
montags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
von 14 Uhr bis 18 Uhr, dienstags bis don-
nerstags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
freitags von 7.30 Uhr bis 12 Uhr, einge-
sehen werden. Jeder kann über den In-
halt Auskunft erhalten.
Hinweis auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 
des Baugesetzbuches (BauGB):
Gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) sind für die Rechtswirk-
samkeit dieses Flächennutzungsplanes 
unbeachtlich,
1.  eine Verletzung der in § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Absatz 2 Baugesetzbuch beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und
3.   nach § 214 Absatz 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber  der Stadt 
Meckenheim gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen. § 215 Absatz 1 
Satz 1 Baugesetzbuch gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a Bau-
gesetzbuch beachtlich sind.
Hinweise auf die Rechtsfolgen nach der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW)
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeord-
nung NRW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 108a 
und 108b des Gesetzes vom 3. Februar 
2015 (GV.NRW. S. 208) wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn
1. eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,
2. dieser Flächennutzungsplan 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Stadt Meckenheim 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Meckenheim, den 22. Juli 2015
STADT MECKENHEIM
Bert Spilles
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung über das Inkrafttreten der Satzung über 
den Bebauungsplan Nr. 110 „Am Viethenkreuz I“ vom 22. Juli 2015 

Der Rat der Stadt Meckenheim hat in 
seiner Sitzung am 29. Oktober 2014 den 
nachfolgenden Beschluss gefasst:
„Der Bebauungsplan Nr. 110 „Am Viet-
henkreuz I“, wird gemäß § 10 Absatz 1 
des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2014 (BGBI. I S. 954) in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. 
S. 194) auf Grundlage der vorliegenden 
Plankarte samt Begründung mit Umwelt-
bericht, Landschaftspflegerischen Fach-

beitrag als Satzung beschlossen.“ 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes der Stadt Meckenheim ist in dem 
zu dieser Bekanntmachung abgedruck-
ten Übersichtsplan dargestellt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 110 „Am Viethenkreuz 
I“ gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 Bauge-
setzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748) in Kraft.
Hiermit wird gemäß § 7 Absatz 7 Ge-
meindeordnung NRW i. V. m. § 2 Absatz 
3 Bekanntmachungsverordnung – Be-
kanntmVO – durch den Bürgermeister 
bestätigt, dass der Wortlaut der (be-

kanntzumachenden) Satzung mit dem 
Beschluss des Rates vom 29. Oktober 
2014 übereinstimmt.
Hiermit wird durch den Bürgermeister 
bestätigt, dass gemäß § 2 Absatz 1 und 
2 Bekanntmachungsverordnung – Be-
kanntmVO – verfahren worden ist.
Die vorstehende vom Rat der Stadt Me-
ckenheim am 29. Oktober 2014 beschlos-
sene Satzung, wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Meckenheim, 22. Juli 2015
STADT MECKENHEIM
Bert Spilles
Bürgermeister
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Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Mai 1980 (GV NRW S. 528) in der derzeit 
geltenden Fassung erlässt die nach § 4 Abs. 
1 OBG NRW zuständige Ordnungsbehörde 
der Stadt Meckenheim folgende 
ALLGEMEINVERFÜGUNG
I. Mitführungs- und Benutzungsverbot 
von Glasbehältnissen
Das Mitführen und die Benutzung von Glas-
behältnissen sind in der Zeit von 21 Uhr bis 
6 Uhr auf dem Schulcampus Meckenheim 
außerhalb von geschlossenen Räumen un-
tersagt.
II. Räumlicher Geltungsbereich
Das Verbot gilt für den gesamten näher defi-
nierten und in der anliegenden Karte einge-
zeichneten Bereich. In der Örtlichkeit wird 
dieser Bereich durch Markierung und Be-
schilderung kenntlich gemacht. Im Bereich 
des westlich gelegenen Sportplatzes verläuft 
die nicht rot gekennzeichnete Grenze ent-
lang des dort den Sportplatz baulich abgren-
zenden Gitterzaunes.
III. Androhung von Zwangsmitteln
Für den Fall der Zuwiderhandlung wird das 
Zwangsmittel des unmittelbaren Zwangs in 
Form der Wegnahme der mitgeführten oder 
benutzten Glasbehältnisse angedroht.
Für den Fall, dass widerrechtlich mitge-
führte oder benutzte Glasbehältnisse zerbro-
chen werden wird darüber hinaus für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld 
in Höhe von 50 € angedroht.
IV. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Aus Gründen des öffentlichen Interesses 
wird die sofortige Vollziehung dieser Ver-
fügung angeordnet mit der Folge, dass eine 
eventuell eingelegte Klage keine aufschie-
bende Wirkung hat.
V. Bekanntgabe
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-
Westfalen (VwVfG) mit dem auf die Bekannt-
machung folgenden Tag als bekannt gege-
ben.
Begründung zu I:
Den Erfahrungen der letzten Jahre zufolge 
hat sich der Schulcampus Meckenheim mit 
den umliegenden Grünanlagen zu einem be-
liebten, zentralen Treffpunkt Jugendlicher 
und junger Erwachsener nicht nur aus Me-
ckenheim, sondern mittlerweile auch aus 
den Nachbarkommunen entwickelt. Auf-
grund seiner teils verwinkelten Architektur 
mit überdachten Flächen und Rückzugs-
ecken für kleinere Gruppen, aber auch we-
gen der mit Grünanlagen und Sitzecken an-
sprechend gestalteten Außenflächen übt der 
Campus insbesondere in den Abend- und 
Nachtstunden eine erhöhte Anziehungskraft 
auf die benannten Personengruppen aus. Bei 
günstiger Witterung kommt es zu Ansamm-
lungen von durchaus mehreren hundert Per-
sonen. Der Komplex aus drei weiterführen-
den, teils baulich getrennten Schulformen 
mit Nebenanlagen (Turnhallen, Pavillon, 
Schulhöfe, Grünflächen, Atrium) ist von 
Sportanlagen, Wiesen und Parkplätzen um-

geben und wird auch von der Meckenheimer 
Bevölkerung als Wegeverbindung von den 
umliegenden Wohngebieten in die Innen-
stadt (Neuer Markt) genutzt. Durch die von 
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
regelmäßig mitgeführten, zahlreichen Glas-
behältnisse kommt es ebenso regelmäßig 
zu massiven Verunreinigungen des Schul-
geländes mit leeren Flaschen, insbesondere 
aber auch mit Unmengen an Glasbruch. Die 
Verunreinigungen konzentrieren sich teils 
auf die überdachten Eingangsbereiche der 
Schulen, aber auch in großem Umkreis um 
die zahlreich vorhandenen Sitzecken auf den 
Schulhöfen. Darüber hinaus ist der Glas-
bruch über die Flächen der Schulhöfe sowie 
auch in den Grün- und Sportanlagen verteilt. 
Ausgehend von den Verunreinigungen ist es 
in der Vergangenheit immer wieder zu Ver-
letzungen von Schülern des Schulcampus 
gekommen. Zudem besteht für Passanten, 
die die über das Schulgelände führenden 
Wegeverbindungen nutzen, regelmäßig 
Gefahr, aufgrund der Scherbenfülle sowohl 
Personen- als auch Sachschäden zu erlei-
den.  Durch den vermehrten Alkoholgenuss 
und die sich daraus ergebende gesteigerte 
Gewaltbereitschaft der Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen besteht zudem eine erhöhte, 
auch erhebliche Verletzungsgefahr auch für 
diesen Personenkreis selber. Rechtsgrund-
lage für die getroffenen Anordnungen ist 
§ 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) – vom 13. Mai 
1980 (GV. NW. S. 528). Danach können die 
Ordnungsbehörden die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine im Einzelfall beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung abzuwehren. Durch das Mit-
führungs- und Benutzungsverbot von Glas-
behältnissen soll sichergestellt werden, dass 
derartige Behältnisse nicht auf das Gelände 
des Schulcampus Meckenheim gelangen. 
Das Verbot ist geeignet, die oben aufge-
zeigten Gefahren von Glas und Glasbruch 
abzuwehren. 
Das Verbot ist zudem erforderlich, da kein 
milderes Mittel zur Verfügung steht. Auf 
dem Gelände stehen ausreichend Abfallbe-
hälter zur Verfügung, diese werden jedoch 
zumeist kaum oder gar nicht genutzt. Auch 
Versuche, mit einer gesteigerten Präsenz 
von Ordnungsaußendienst und Polizei die 
Gefahr zu beseitigen, haben nicht zu dem 
beabsichtigten Erfolg geführt. Das Gelände 
ist aufgrund der hohen Anzahl der sich dort 
aufhaltenden Personen, der Großflächig-
keit des Geländes, der Lage der Gebäude 
auf dem Gelände sowie der hieraus und aus 
dem Grünbewuchs resultierenden fehlenden 
Sichtbeziehungen nicht nachhaltig kontrol-
lierbar. Die Einzäunung des weitläufigen 
Geländes wäre mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand verbunden und würde zudem 
die vorhandenen Wegeverbindungen der 
Nutzung durch die Allgemeinheit entziehen.
Das Verbot stellt zwar eine Einschränkung 
für den betroffenen Personenkreis dar, der 
jedoch durch den Einsatz alternativer Ver-
packungsmaterialien ausgeglichen werden 

kann. Diese Einschrän-
kung ist im Verhältnis 
zur aufgezeigten Gefah-
renlage zumutbar und 
vertretbar, zumal sie 
auch nur für den ein-
geschränkten Zeitraum 
von 21 Uhr bis 6 Uhr gilt 
und somit deutlich über-
wiegend den bereits be-
nannten Personenkreis 
treffen, da Nutzungen 
durch andere Personen-
kreise in diesem Zeit-
raum maximal einen 
vernachlässigbaren An-
teil ausmachen.
Begründung zu II:
Um eine wirkungs-
volle Reduzierung von 
Glasbruchschäden und 
Schnittverletzungen zu 
gewährleisten, erstreckt 
sich der räumliche Gel-
tungsbereich für die 
unter I. angeordnete 
Maßnahme auf diejeni-
gen Bereiche, die sich in 
den vergangenen Jahren 
dadurch herauskristal-
lisiert haben, dass dort 
aufgrund eines hohen Anteils an Glasbruch 
eine besonders hohe Gefahr der Schädigung 
von Schülern und Passanten zu erwarten ist. 
Begründung zu III:
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt 
auf der Grundlage der §§ 55, 59, 60 und 
63 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG 
NRW) in der zurzeit gültigen Fassung. Als 
Zwangsmittel kommen gem. § 57 VwVG 
NRW Ersatzvornahme, Zwangsgeld und un-
mittelbarer Zwang in Betracht. 
Bei Verstößen gegen das unter Ziffer I ver-
fügte Mitführungs- und Benutzungsver-
bot wird auf der Grundlage des § 62 VwVG 
NRW das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs angedroht. Gem. § 58 Abs. 3 VwVG 
NRW darf der unmittelbare Zwang nur an-
gewendet werden, wenn andere Zwangs-
mittel nicht zum Ziel führen oder untunlich 
sind. Dies ist vorliegend der Fall.  Zweck 
des Mitführungs- und Benutzungsverbotes 
ist es, den Schulcampus Meckenheim von 
Glasgefäßen frei zu halten, um die in der Be-
gründung beschriebenen Gefahren zu ver-
meiden. Vor diesem Hintergrund muss ein 
Zwangsmittel angedroht werden, das zum 
sofortigen Erfolg führt. Durch ein anderes 
Zwangsmittel kann nicht wirksam verhin-
dert werden, dass Glas auf das Gelände des 
Schulcampus gelangt und dort auch benutzt 
wird. Insofern ist die Anwendung des un-
mittelbaren Zwangs auch verhältnismäßig. 
Eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtung 
braucht nach den Vorgaben des § 63 Abs. 1 
S. 2 VwVG NRW nicht bestimmt zu werden, 
da im Wege dieser Allgemeinverfügung ei-
ne Unterlassung, hier des Mitführens und 
Benutzens von Glasbehältnissen, erzwun-
gen werden soll. Für den Fall des Verstoßes 

gegen das Mitführungs- und Benutzungs-
verbotes wird zusätzlich ein Zwangsgeld 
angedroht, soweit die widerrechtlich mitge-
führten Glasbehältnisse zerstört werden. Die 
Androhung des Zwangsgeldes ist verhältnis-
mäßig.
Begründung zu IV: 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
erfolgt auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der zurzeit gültigen Fassung. Sie ist zum 
Schutze der Allgemeinheit notwendig, da 
nur so sichergestellt werden kann, dass die 
getroffene Anordnung unmittelbar vollzieh-
bar ist. 
Das besondere Interesse an der sofortigen 
Vollziehung dieser Allgemeinverfügung 
ergibt sich daraus, dass die Beseitigung 
der bestehenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit keinen weiteren Aufschub dul-
det. Die Gefahren für so bedeutende Indi-
vidual-Schutzgüter wie Gesundheit, Leben 
und Eigentum unbeteiligter Personen sind 
so schwerwiegend, dass nicht erst der Ab-
schluss eines verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens abgewartet werden kann. Durch 
die Vollzugsfolge wird die Versorgung des 
betroffenen Personenkreises mit Getränken 
nicht eingeschränkt. Das Interesse der All-
gemeinheit an der sofortigen Vollziehung 
der vorgenannten Anordnungen und damit 
der Verhinderung von Gefahren für die kör-
perliche Unversehrtheit überwiegt insoweit 
das eventuelle Aufschubinteresse der hier-
von Betroffenen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln 
schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der 
Elektronischen Rechtsverkehrsverordnung 
Verwaltungs- und Finanzgerichte – ERVFO 
VG/FG – vom 23. November 2005 (GV. NRW 
S. 926, SGV. NRW 320) zu erklären.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sind anzu-
geben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen 
zwei Abschriften der Klage für die Beteili-
gten beigefügt werden.
Gegen die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung der Klage beim Verwaltungsgericht 
Köln beantragt werden. 
Hinweis der Verwaltung:
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II 
entfällt das einer Klage bisher vorgeschal-
tete Widerspruchsverfahren. Zur Vermei-
dung unnötiger Kosten wird empfohlen, sich 
vor Erhebung einer Klage zunächst mit der 
Stadtverwaltung Meckenheim, Fachbereich 
32, in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen 
können so etwaige Unstimmigkeiten bereits 
im Vorfeld einer Klage sicher behoben wer-
den. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Ei-
nigungsversuch allerdings nicht verlängert. 

gez. 
Bert Spilles
Bürgermeister

Bekanntmachung der Allgemeinverfügung des Mitführungs- und  
Benutzungsverbotes von Glasbehältnissen am Schulcampus Meckenheim

Fortsetzung

Hinweis
Der Bebauungsplan Nr. 110 „Am Viethen-
kreuz I“ der Stadt Meckenheim samt Be-
gründung und Umweltbericht und Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag sowie 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
6 Absatz 5 BauGB kann bei der Stadtver-
waltung Meckenheim, Bahnhofstraße 22, 
Fachbereich 61 - Stadtplanung, Liegen-
schaften, Zimmer Nrn. 0.26, 0.28, 0.29 
(Erdgeschoss) und 1.41 (Obergeschoss), 
während der Dienststunden montags von 
7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 
18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und freitags von 7.30 
Uhr bis 12 Uhr, eingesehen werden. Jeder 
kann über den Inhalt Auskunft erhalten.
Hinweis auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB):
Gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) sind für die Rechtswirk-
samkeit dieses Bebauungsplanes unbe-
achtlich,
1.  eine Verletzung der in § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,
2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und
3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Meckenheim gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen.
§ 215 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Ab-
satz 2a Baugesetzbuch beachtlich sind.
Hinweis auf die Geltendmachung von 
Entschädigungen
Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch 
bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten, kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die zuvor bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 
3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 Bau-
gesetzbuch über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und 

über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hiermit hingewiesen.
Hinweise auf die Rechtsfolgen nach der 
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 108a und 108b des 
Gesetzes vom 3. Februar 2015 (GV.NRW. 
S. 208) wird darauf hingewiesen, dass ei-
ne Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn
1. eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. diese Satzung nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Meckenheim vor-
her gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Meckenheim, den 22. Juli 2015
STADT MECKENHEIM
Bert Spilles
Bürgermeister
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MKUSS August 2015
Terminkalender der Stadt Meckenheim

Sonntag, 2. August
11 - 17 Uhr Meckenheimer 
Stadtmuseum und Kultur-
forum e.V., Ausstellung 
„Geschichte Meckenheims 
von 6000 v. Chr. bis heute“, 
Ausstellung „2015 – 25 Jah-
re Deutsche Einheit“, Aus-
stellung „Collagen und Ra-
dierungen von Doris Ohm“, 
Herrenhaus Burg Altendorf, 
Eintritt frei 
Dienstag, 4. August
18 Uhr ADFC Mecken-
heim, Feierabendtour, 
Über Klein-Altendorf zum 
Bhf. Kottenforst, Einkehr 
ist vorgesehen, ca. 25 km 
(flach, gemütlich), Kosten 2 
€, Leitung: Dirk Berger, ( 
702426, ab Hallenfreizeit-
bad
Mittwoch, 5. August
15 - 17 Uhr Forum Senioren 
Meckenheim e.V., Wohnen 
im Alter – Wohnberatung, 
mit Dipl. Ing. Guido Gamer, 
Anmeldung ist erforderlich 
( 701351; Noldestraße 72
19 - 21 Uhr Gesprächskreis 
für von Krebs betroffene 
Frauen, Gesprächsrunde / 
Treffen, jeden 1. Mittwoch 
im Monat; Caritashaus „Am 
Fronhof“, Kirchplatz 1
19.30 Uhr Kolpingsfamilie 
Meckenheim 1867, Kolping-
Stammtisch, Zum Fässchen, 
Hauptstr. 92
Donnerstag, 6. August
13 Uhr ADFC Meckenheim, 
Steinbachtalsperre, Zum 
Kaffeetrinken oder Baden 
zur Steinbachtalsperre und 
zurück, ca. 50 km (bis 500 
Höhenmeter, gemütlich), 
Kosten 3 €, Leitung: Anne-
liese Blaul, ( 702817, ab 
Hallenfreizeitbad
Samstag, 8. August
10 Uhr ADFC Meckenheim, 
Spargeldenkmal, Finken-
berg und Krokodile, Hi-
storische und recht frische 
Aussichtspunkte auf der 
polnischen Rheinseite, Ver-
pflegung mitnehmen, ca. 66 
km (bis 500 Höhenmeter, 
gemütlich), Kosten 3 €, Lei-
tung: Thomas Bagdahn, ( 
(0228) 253128, ab Bahnhof
Sonntag, 9. August
10 Uhr Heimatverein Me-
ckenheim e.V., Wanderung 
durch den Nationalpark 
Eifel zur Abtei Maria Wald 
u. um das Rur-Staubecken, 
ca. 10 km, Wanderstöcke 
empfohlen, Rucksackver-
pflegung, Schlusseinkehr, 
ab Kirchplatz o. Feuerwehr, 
Mitfahranteil 8 €, Wander-
führer Dr. H.G. Schnapauff 
( 12311
11 - 17 Uhr Meckenheimer 
Stadtmuseum und Kultur-
forum e.V., Ausstellung 
„Geschichte Meckenheims 
von 6000 v. Chr. bis heute“, 
Ausstellung „2015 – 25 Jah-
re Deutsche Einheit“, Aus-
stellung „Collagen und Ra-
dierungen von Doris Ohm“, 
Herrenhaus Burg Altendorf, 
Eintritt frei
16 - 18 Uhr Heimatverein 
Meckenheim e.V., „Merls 
letzter Dorfschullehrer“ 
erzählt aus dem Leben im 
Bauerndorf Merl. Ref. Chr. 
Hubert, Eintritt frei, Infos H. 
Quantius ( 6734, Chateau 
Merl, Gerichtsstr. 1
Dienstag, 11. August
15 - 17 Uhr Ökumenische 
Hospizgruppe e.V., Ge-
sprächscafé für Trauernde, 
Klosterstr. 50
Mittwoch, 12. August
15 - 16 Uhr Meckenheimer 
Sportverein e.V., „Locker 
vom Hocker“ – Gymna-
stik im Sitzen für mobile 
Senioren, jeden Mittwoch 
außer an Feiertagen und in 
den Schulferien; Auskunft u. 
Anmeldung bei G. Schmidt, 
( 4599; kleine Halle, Schüt-
zenstraße

Donnerstag, 13. August
15 Uhr Frauentreff Me-
ckenheim e.V., Tanzen 
macht Freude, Auskunft u. 
Anmeldung ( 947626, Frie-
denskirche, Kurt-Schuma-
cher-Str.
16 - 17 Uhr Forum Senioren 
Meckenheim e.V., Sprech-
stunde Taschengeldbörse, 
jeden Do.; Hilfe für Seni-
oren von Jugendlichen; An-
meldung ist erforderlich: 
(17086 o. 8880770; Pavil-
lon, Schulcampus, Königs-
berger Str. 30
16 - 18 Uhr Forum Senioren 
Meckenheim e.V., Internet-
Treff/ Computerhilfe, jeden 
Donnerstag, bei Problemen 
mit PC, Smartphone oder 
Tablet-PC helfen Schüler in 
Einzelgesprächen am eige-
nen Gerät, dieses bitte mit-
bringen; Anmeldung ist er-
forderlich ( 9808813 oder 
ursula@boening-online.de , 
Pavillon, Schulcampus, Kö-
nigsberger Str. 30
Samstag, 15. August
19.30 Uhr Cafè Landlust, 
KRIMIDINNER Szenisch-
theatralische Lesungen 
von Kurzkrimis, Infos www.
cafélandlust.de, Anmeldung 
( 017697575203, G.-Boe-
den-Str. 1
Sonntag, 16. August
10 Uhr Heimatverein Me-
ckenheim e.V., Wande-
rung zum Basaltbogen bei 
Rossbach/Wied, ca. 12km/4 
Std, Rucksackverpflegung, 
Schlusseinkehr, ab Kirch-
platz o. Feuerwehr, Mit-
fahranteil 8 €, Wanderfüh-
rer K.E. Conrad (  (0228) 
18032851
11 - 17 Uhr Meckenheimer 
Stadtmuseum und Kultur-
forum e.V., Ausstellung 
„Geschichte Meckenheims 
von 6000 v. Chr. bis heute“, 
Ausstellung „2015 – 25 Jah-
re Deutsche Einheit“, Aus-
stellung „Collagen und Ra-
dierungen von Doris Ohm“, 
Herrenhaus Burg Altendorf, 
Eintritt frei
12 Uhr Kolpingsfamilie 
Meckenheim 1867, Fa-
milien-Erlebnisfahrt zum 
Kaltwasser-Geysir Name-
dy-Andernach, Tickets an 
der Tageskasse, weitere In-
fos:  www.meckenheim.de, 
Anmeldung bis 12.8.15 bei 
F. Wallot (  7035804
Montag, 17. August
9 -12 Uhr Informationsver-
anstaltung „Frauen zurück 
ins Berufsleben“, Referen-
tin Barbara Voss, (Frauen-
beauftragte Kölner Wirt-
schaftsfachschule) GmbH; 
Eintritt frei, um schriftliche 
(Email) o. telefonische An-
meldung wird gebeten. Aus-
kunft u. Anmeldung: Gleich-
stellungsbeauftragte der 
Stadt Meckenheim, Bettina 
Hihn, Tel. 917144, Email: gl-
bettina.hihn@meckenheim.
de o. Barbara Voss, Kölner 
Wifa, ( (02224) 9881711, 
Email: Voss@wifa.de, Me-
ckenheim, Bahnhofstraße 
22, Zimmer 0.18
15 - 16.30 Uhr Mecken-
heimer Sportverein e.V., 
Tanzkreis 55 + „Forever 
young“, jed. Mo. außer 
an Feiertagen und in den 
Schulferien; für jedermann, 
der sich vielfältig bewegen 
möchte; Auskunft u. An-
meldung bei G. Schmidt, ( 
4599; große Halle, Schüt-
zenstr.

verantwortlich: 
Stadt Meckenheim, 

Rita Plock
( 917-158
Rita.plock@ 

meckenheim.de

Den nächsten MKUSS mit Terminen aus Meckenheim  
finden Sie in der BLICKPUNKT-Ausgabe am 12. August


